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Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung der 
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle für die 
Studiengänge Malerei/Grafik und Plastik im Fachbe-
reich Kunst vom 04.11.2020 

Auf Grund des § 27 i.V.m. §§ 67a und 77 des Hoch-
schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.12.2010 (GVBl. LSA 
S. 600), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 2. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 334), hat die Burg Giebi-
chenstein Kunsthochschule Halle die folgende Satzung 
zur Änderung der Studienordnung für die Studiengän-
ge Malerei/Grafik und Plastik im Fachbereich Kunst be-
schlossen.

Artikel 1

In § 2 Absatz 2 der Studienordnung für die Studien-
gänge Malerei/Grafik und Plastik des Fachbereiches 
Kunst vom 04.05.2011, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Hochschule, 10. Jg., Nr. 2 vom 16.05.2011, welche zu-
letzt mit der ersten Änderungssatzung, verabschiedet 
am 09.11.2011 und im Amtsblatt der Hochschule im 
10. Jahrgang, Nr. 4 vom 20.12.2011 veröffentlicht, ge-
ändert worden ist, wird das Wort „Eignung“ durch das 
Wort „Befähigung“ und das Wort „(Eignungsprüfung)“ 
durch das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt. 

Artikel 2

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle in Kraft. Diese Änderungssatzung gilt 
für alle Studierenden der Diplomstudiengänge Malerei/
Grafik und Plastik des Fachbereiches Kunst.

(2) Diese Satzung wurde ausgefertigt aufgrund der Be-
schlüsse des Fachbereichsrates Kunst vom 21.10.2020 
und des Senates vom 04.11.2020.

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Vierte Satzung zur Änderung der Fachspezifischen 
Bestimmungen für den Studiengang Kunst (Lehramt 
an Gymnasien) und Kunst (Lehramt an Sekundarschu-
len) an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 
vom 04.11.2020

Auf Grund des § 13 Abs. 1 i.V.m. §§ 67a Abs. 2 Nr. 2 lit. 
f und 77 Abs. 2 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 27.07.2010 i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 14.12.2010 (GVBl. LSA 2010, 
600), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
02. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 334), in Verbindung mit § 4 
Abs. 5 der Verordnung über die erste Staatsprüfung 
für Lehrämter im Land Sachsen-Anhalt (1. LPVO-Allg.
bild.Sch.) vom 26. März 2008 (GVBl. LSA S. 76) hat die 
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle in Verbin-
dung mit der Allgemeinen Studien- und Prüfungsord-
nung für die grundständigen und berufsbegleitenden 
Studiengänge Lehramt an Grundschulen, Förderschu-
len, Sekundarschulen und Gymnasien an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg (AStPOLS) vom 
22.03.2007 sowie in Vereinbarung mit den hochschul-
rechtlichen Bestimmungen der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle folgende Änderungen der Fach-
spezifischen Bestimmungen für den Studiengang Kunst 
(Lehramt an Sekundarschulen und Gymnasien) be-
schlossen.

Artikel 1

Die Fachspezifischen Bestimmungen für den Studien-
gang Kunst (Lehramt an Gymnasien) und Kunst (Lehr-
amt an Sekundarschulen) an der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle vom 24.10.2007, veröffent-
licht im Amtsblatt der Hochschule, 7. Jg., Nr. 3, vom 
30.11.2007, zuletzt geändert am 03.07.2019, veröffent-
licht im Amtsblatt der Hochschule, 18. Jg., Nr. 2, vom 
26.08.2019, werden wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) In Satz 1 wird das Wort „Studieneignung“ durch das 
Wort „Studienbefähigung“ ersetzt.

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) In Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch das 
Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(2) In Satz 3 wird das Wort „Eignungsprüfungsordnung“ 
durch das Wort „Aufnahmeprüfungsordnung“ ersetzt.
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(3) In Satz 4 wird das Wort „Eignung“ durch das Wort 
„Befähigung“ und das Wort „Eignungsprüfung“ durch 
das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

Artikel 2

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, 
die das Studium für Kunst (Lehramt an Sekundarschu-
len und Gymnasien) an der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle im 1. oder 2. Fach aufnehmen.

(2) Diese Satzung wurde ausgefertigt aufgrund der Be-
schlüsse des Fachbereichsrates Kunst vom 21.10.2020 
und des Senates vom 04.11.2020.

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Achtzehnte Satzung zur Änderung der Prüfungsord-
nung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 
für die Bachelor-Studiengänge im Fachbereich Design 
vom 04.11.2020

Auf Grund des § 27 i.V.m. §§ 67a und 77 des Hochschul-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 
14.12.2010 (GVBl. LSA 2010, 600, 2011, S. 561), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 2020 
(GVBl. LSA S. 334) hat die Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle die folgende Satzung zur Änderung 
der Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge im 
Fachbereich Design beschlossen.

Artikel 1

Die Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge 
des Fachbereiches Design vom 18.07.2005, veröffent-
licht im Amtsblatt der Hochschule, 5. Jg., Nr. 4, vom 
12.09.2005, zuletzt geändert mit der siebzehnten Ände-
rungssatzung, verabschiedet im Senat der Hochschule 
am 08.07.2020 und im Amtsblatt der Hochschule im 19. 
Jahrgang, Nr. 5 vom 29.07.2020 veröffentlicht, wird wie 
folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 2 Studienvoraussetzungen, künstlerische Befähigung, 
Vorpraktikum“

(2) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Eignung“ durch 
das Wort „Befähigung“ ersetzt

§ 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(1) Die Wörter „§ 33 Abs. 1 Nr. 1“ nach den Wörtern „Pro-
fessoren gemäß“ werden durch die Wörter „§ 33a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1“ und die Wörter „§ 33 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3“ 
nach den Wörtern „Mitarbeiter gemäß“ werden durch 
die Wörter „§ 33a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3“ ersetzt.

§ 16 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 31 Absatz 6“ durch die 
Angabe „§ 31 Nr. 6“ ersetzt.

(2) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Mutterschutzzeiten gemäß des Mutterschutzgesetzes 
und Elternzeiten nach den Fristen des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes sowie Zeiten der tatsäch-
lichen Pflege eines nahen Angehörigen entsprechend 
dem Pflegezeitgesetz und Familienpflegegesetz wer-
den nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet.“

Artikel 2

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle in Kraft. Diese Änderungssatzung gilt 
für alle Studierenden der Bachelor-Studiengänge im 
Fachbereich Design.

(2) Diese Satzung wurde ausgefertigt aufgrund der Be-
schlüsse des Fachbereichsrates Design vom 21.10.2020 
und des Senates vom 04.11.2020.

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor
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Fünfzehnte Satzung zur Änderung der Studienord-
nung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 
für die Bachelor-Studiengänge im Fachbereich Design 
vom 04.11.2020

Auf Grund des § 27 i.V.m. §§ 67a und 77 des Hochschul-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 
14.12.10 (GVBl. LSA 2010, 600, 2011, S. 561), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 2020 
(GVBl. LSA S. 334) hat die Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle die folgende Satzung zur Änderung 
der Studienordnung für die Bachelor-Studiengänge im 
Fachbereich Design beschlossen.

Artikel 1

In § 2 Absatz 2 der Studienordnung für die Bachelor-Stu-
diengänge des Fachbereiches Design vom 05.07.2006, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Hochschule, 6. Jg., 
Nr. 3, vom 29.09.2006, welche zuletzt mit der vierzehn-
ten Änderungssatzung, verabschiedet am 08.07.2020 
und im Amtsblatt der Hochschule im 19. Jg, Nr. 5 vom 
29.07.2020 veröffentlicht, geändert worden ist, wird das 
Wort „Eignung“ durch das Wort „Befähigung“ und das 
Wort „(Eignungsprüfung)“ durch das Wort „(Aufnahme-
prüfung)“ ersetzt.

Artikel 2

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle in Kraft. Diese Änderungssatzung 
gilt für alle Studierenden des Bachelor-Studienganges 
Kommunikationsdesign des Fachbereiches Design.

(2) Diese Satzung wurde ausgefertigt aufgrund der Be-
schlüsse des Fachbereichsrates Design vom 21.10.2020 
und des Senates vom 04.11.2020.

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Erste Satzung zur Änderung der Immatrikulations-
ordnung für die Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle vom 04.11.2020

Aufgrund von § 27 Abs. 5 in Verbindung mit § 67a Abs. 
1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(HSG LSA) vom 14.12.2010 (GVBl. LSA 2010, 600, 2011, 
S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 02. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 334), hat die Burg Giebi-
chenstein Kunsthochschule Halle folgende Satzung zur 
Änderung der Immatrikulationsordnung beschlossen.

Artikel 1

Die Immatrikulationsordnung für die Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle vom 05.07.2017, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Hochschule, 16. Jg, Nr. 3 vom 
12.08.2017, wird wie folgt geändert:

§ 3 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „Eignung“ durch das 
Wort „Befähigung“, die Wörter „§ 27 Abs. 2 S. 2 HSG 
LSA“ durch die Wörter „§ 27 Abs. 2 S. 3 HSG LSA“ und 
das Wort „(Eignungsprüfung)“ durch das Wort „(Auf-
nahmeprüfung)“ ersetzt.

(2) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 27 Abs. 2 S. 2 Halb-
satz 2 HSG LSA“ durch die Wörter „§ 27 Abs. 2 S. 3 Halb-
satz 2 HSG LSA“ ersetzt. 
bb) In Satz 2 am Ende wird das Wort „(Eignungsprü-
fung)“ durch das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt.

§ 4 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 1 Nr. 3 wird das Wort „(Eignungsprüfung)“ 
durch das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt.

§ 5 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 4 wird das Wort „(Eignungsprüfung)“ durch 
das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt.

(2) In Absatz 5 Nr. 16 wird das Wort „Eignung“ durch das 
Wort „Befähigung“ und das Wort „(Eignungsprüfung)“ 
durch das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt.

(3) In Absatz 6 Nr. 7 wird das Wort „(Eignungsprüfung)“ 
durch das Wort „(Aufnahmeprüfung)“ ersetzt.

§ 6 wird wie folgt geändert:

(1) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„2. Immatrikulierte in einem zulassungsbeschränk-
ten Studiengang immatrikuliert sind und die Zulassung 
durch einen unanfechtbaren und sofort vollziehbaren 
Bescheid zurückgenommen oder widerrufen worden ist,“
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(2) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
„3. ein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorlag oder 
nachträglich eingetreten ist.“

§ 8 wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 8 Mitwirkungspflichten und Datenschutz“

(2) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Personenbezogene Daten können nach Maßgabe des 
§ 119 HSG LSA von der Hochschule für die dort genann-
ten Zwecke und Aufgaben der Hochschule verarbeitet 
werden.“

§ 16 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

(1) In Nr. 2 wird das Wort „vorgeschriebene“ durch die 
Wörter „in dem Studiengang nach der Prüfungsord-
nung“ ersetzt.

(2) In Nr. 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

(3) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. im Fall von § 27 Abs. 9 HSG LSA den Nachweis ei-
nes Abschlusses nach § 27 Abs. 8 Satz 1 HSG LSA nicht 
zu einer von der Hochschule festgesetzten Frist einge-
reicht haben und der oder die Studierende dies zu ver-
treten hat.“

Artikel 2

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle in Kraft. Sie gilt für alle 
Studienbewerber*innen, die sich ab dem 30.11.2020 an 
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bewer-
ben.

(2) Diese Satzung wurde ausgefertigt aufgrund des Se-
natsbeschlusses vom 04.11.2020.

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Fünfte Satzung zur Änderung der Ordnung zur Fest-
stellung einer besonderen künstlerischen und ge-
stalterischen Befähigung (Eignungsprüfung) für ein 
Studium in den Diplom-Studiengängen Malerei/Gra-
fik, Plastik, in den BA-Studiengängen Industriede-
sign, Kommunikationsdesign, Innenarchitektur, Mo-
dedesign, Multimedia|Virtual Reality-Design sowie 
für Lehramt Kunst an Gymnasien und Sekundarschu-
len an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Hal-
le vom 04.11.2020

Aufgrund der §§ 27 Abs. 2 i.V.m. 67a Abs. 2 Nr. 2 lit. f 
und 77 Abs. 2 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 05.05.2004 (GVBl. LSA 
S. 255), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 2. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 334), hat die Burg Giebi-
chenstein Kunsthochschule Halle folgende Satzung zur 
Änderung der Ordnung zur Feststellung einer beson-
deren künstlerischen und gestalterischen Befähigung 
(Eignungsprüfung) für ein Studium in den Diplom-Stu-
diengängen Malerei/Grafik und Plastik, in den BA-Stu-
diengängen Industriedesign, Kommunikationsdesign, 
Innenarchitektur, Modedesign, Multimedia|Virtual Rea-
lity-Design sowie für Lehramt Kunst an Gymnasien und 
Sekundarschulen an der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle beschlossen.

Artikel 1

Die Ordnung zur Feststellung einer besonderen künst-
lerischen und gestalterischen Befähigung (Eignungs-
prüfung) für ein Studium in den Diplom-Studiengängen 
Malerei/Grafik, Plastik, Kunstpädagogik, in den BA-
Studiengängen Industriedesign, Kommunikationsde-
sign, Innenarchitektur, Modedesign, Multimedia|Virtual 
Reality-Design sowie in den Lehramtsstudiengängen 
im Fach Kunsterziehung (Sekundarstufe I und II) an der 
Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design 
Halle vom 04.02.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Hochschule, 4. Jg., Nr. 1 vom 25.02.2004, zuletzt geän-
dert mit der vierten Änderungssatzung, vom Senat am 
05.07.2006 beschlossen und im Amtsblatt der Hoch-
schule, 6. Jg., Nr. 3 vom 29.09.2006, veröffentlicht, wird 
wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift der Ordnung wird wie folgt gefasst:
„Ordnung zur Feststellung einer besonderen künstleri-
schen und gestalterischen Befähigung (Aufnahmeprü-
fungsordnung)“
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Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst:
„§ 10 Wiederholung der Aufnahmeprüfung“

§ 1 wird wie folgt gefasst:

(1) „Diese Ordnung regelt das Verfahren zur Feststel-
lung einer besonderen künstlerischen und gestalte-
rischen Befähigung (Aufnahmeprüfung) für ein Stu-
dium in den Diplom-Studiengängen Malerei/Grafik, 
Plastik, in den BA-Studiengängen Industriedesign, 
Kommunikationsdesign, Innenarchitektur, Modede-
sign, Multimedia|Virtual Reality-Design sowie für Lehr-
amt Kunst an Gymnasien und Sekundarschulen an der 
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.“

§ 2 wird wie folgt geändert:

(1) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„Zur Feststellung der besonderen künstlerischen und 
gestalterischen Befähigung wird für Studienbewer-
ber*innen o.g. Studiengänge ein entsprechendes Ver-
fahren (Aufnahmeprüfung) durchgeführt, in dem die 
Bewerber*innen nachweisen müssen, dass sie eine stu-
diengang- bzw. fachrichtungsbezogene künstlerische 
und gestalterische Befähigung besitzen.“

(2) In Absatz 3 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch 
das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(3) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ 
durch das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

§ 3 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 2 werden die Wörter „Schülerinnen und 
Schüler“ durch das Wort „Schüler*innen“ ersetzt.

(2) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ 
durch das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(3) In Absatz 4 werden die Wörter „Bewerberinnen und 
Bewerbern“ durch das Wort „Bewerber*innen“ ersetzt.

(4) In Absatz 5 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch 
das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) In Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch das 
Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(2) In Satz 3 werden die Wörter „§ 33 Abs. 1 Nr. 2 und 
Nr. 3“ durch die Wörter „§ 33a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3“ er-
setzt.

(3) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Er bestimmt auch den Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses sowie dessen Stellvertretung aus den Reihen der 
Hochschulmitglieder gemäß § 60 Satz 1 Nr. 1 HSG LSA.“

§ 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

(1) Das Wort „Studienbewerber“ wird durch das Wort 
„Studienbewerber*innen“ ersetzt.

§ 6 wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 6 Bewertungsmodus“

(2) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)  In Satz 1 wird das Wort „Eignung“ durch das Wort 
„Befähigung“ ersetzt.
bb)  In Satz 2 wird das Wort „Eignung“ durch das Wort 
„Befähigung“ und das Wort „Eignungsprüfung“ durch 
das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(3) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Eignung der Studien-
bewerberin oder des Studienbewerbers“ durch die Wör-
ter „Befähigung der Studienbewerber*innen“ ersetzt.
bb) In Satz 3 werden die Wörter „Bewerberin oder des 
Bewerbers“ durch das Wort „Bewerber*innen“ ersetzt. 

(4) In Absatz 3 Nr. 6 wird das Wort „Eignung“ durch das 
Wort „Befähigung“ ersetzt.

§ 7 wird wie folgt geändert:

(1) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Studienbewerbern“ durch 
das Wort „Studienbewerber*innen“ ersetzt.
bb) In Satz 2 Nr. 1 werden die Wörter „Studienbewer-
berin bzw. des Studienbewerbers“ durch das Wort 
„Studienbewerber*innen“ ersetzt.
cc) In Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Eignungsprüfung“ 
durch das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt. 
dd) In Satz 3 werden die Wörter „des Studienbewerbers“ 
durch die Wörter „der Studienbewerber*innen“ ersetzt.

(2) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „des Studienbewerbers“ 
durch die Wörter „der Studienbewerber*innen“ ersetzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Eignungstests des 
Studienbewerbers“ durch die Wörter „der Aufnahme-
prüfung der Studienbewerber*innen“ ersetzt.

§ 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Über den Ablauf des Verfahrens ist eine Niederschrift 
anzufertigen, aus der Zeit und Ort der Aufnahmeprü-
fung, die Namen der beteiligten Kommissionsmitglie-
der, der Name der Studienbewerber*innen sowie deren 
Ergebnisse und die Entscheidung der Kommission nach 
§ 6 ersichtlich sein müssen.“ 

(2) In Satz 2 werden die Wörter „zum einzelnen Stu-
dienbewerber“ durch die Wörter „zu den einzelnen 
Studienbewerber*innen“ ersetzt.

§ 9 wird wie folgt geändert:

(1) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Über das Ergebnis der Aufnahmeprüfung wird den 
Bewerber*innen durch den Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses ein Bescheid erteilt.“

(2) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Bewerberin oder 
dem Bewerber“ durch die Wörter „den Bewerber*innen“ 
ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Eignungsprüfung bei 
der oder dem Vorsitzenden“ durch die Wörter „Aufnah-
meprüfung beim Vorsitz“ ersetzt.
cc) In Satz 3 werden die Wörter „Die oder der Vorsitzen-
de“ durch die Wörter „Der Vorsitz“ ersetzt.

§ 10 wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 10 Wiederholung der Aufnahmeprüfung“

(2) In Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch das 
Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

§ 11 wird wie folgt geändert:

(1) In Satz 1 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch das 
Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

(2) In Satz 2 werden die Wörter „Kandidatin oder des 
Kandidaten“ durch das Wort „Kandidat*innen“ ersetzt.

§ 12 wird wie folgt geändert:

(1) In Absatz 1 werden die Wörter „Kann eine Bewer-
berin oder ein Bewerber“ durch die Wörter „Können 
Bewerber*innen“ und die Wörter „ihr oder ihm“ durch 
das Wort „ihnen“ ersetzt.

(2) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „die Bewer-
berin oder der Bewerber“ durch die Wörter „der*die 
Bewerber*in“ ersetzt.

(3) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Im ersten Halbsatz werden die Wörter „Ein Bewer-
ber wird“ durch die Wörter „Bewerber*innen werden“ 
und das Wort „Eignungsprüfung“ durch das Wort „Auf-
nahmeprüfung“ ersetzt.
bb) Nach dem zweiten Aufzählungszeichen werden die 
Wörter „sie oder er es unternimmt“ durch die Wörter 
„sie es unternehmen“ ersetzt.

(4) In Absatz 5 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch 
das Wort „Aufnahmeprüfung“ ersetzt.

§ 13 wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 13 Behinderte Bewerber*innen“

(2) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Bewerberin-
nen oder Bewerber“ durch das Wort „Bewerber*innen“ 
und das Wort „Eignungsprüfung“ durch das Wort „Auf-
nahmeprüfung“ ersetzt.

Die Anlage „Eignungsprüfung Diplom-Studiengänge im 
FB Kunst – Prüfungsaufgaben“ wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Aufnahmeprüfung Diplom-Studiengänge im FB Kunst 
– Prüfungsaufgaben“

Die Anlage „Eignungsprüfung BA-Studiengänge Indu-
striedesign, Modedesign“ wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Aufnahmeprüfung BA-Studiengänge Industriedesign, 
Modedesign“

Die Anlage „Eignungsprüfung BA-Studiengang Innenar-
chitektur“ wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Aufnahmeprüfung BA-Studiengang Innenarchitektur“
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Die Anlage „Eignungsprüfung BA-Studiengang Kommu-
nikationsdesign“ wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Aufnahmeprüfung BA-Studiengang Kommunikations-
design“

Die Anlage „Eignungsprüfung BA-Studiengang MM|VR-
Design“ wird wie folgt geändert:

(1) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Aufnahmeprüfung BA-Studiengang MM|VR-Design“

Artikel 2

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle in Kraft. 

(2) Diese Änderungssatzung wurde aufgrund des Se-
natsbeschlusses vom 04.11.2020 ausgefertigt. 

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Zwölfte Satzung zur Änderung der Prüfungs-, Auf-
nahmeprüfungs- und Studienordnung der Burg Giebi-
chenstein Kunsthochschule Halle für die Master-Stu-
diengänge im Fachbereich Design vom 08.07.2020

Folgender redaktioneller Fehler wird hiermit berichtigt:
Die oben genannte Satzungsänderung, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Hochschule vom 29.07.2020 (19. Jg., 
Nr. 5), wird wie folgt berichtigt: in Artikel I, Punkt 1, er-
folgt die Änderung in Absatz 3, Satz 4 und nicht in Ab-
satz 2, Satz 4

Halle (Saale), 04.11.2020
Prof. Dieter Hofmann
Rektor
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